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Neues Computer-based Training „Es geht auch anders“

Konflikte bewältigen
Die VBG unterstützt die Verkehrsunternehmen bei der Prävention von Übergriffen durch Dritte. 
Ein computergestütztes Training hilft betrieblichen Moderatoren bei der Mitarbeiterqualifizierung 
und den Mitarbeitern dabei, Konflikte zu bewältigen. 

■ Übergriffe betriebsfremder Personen ge-
fährden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Verkehrsunternehmen. Wiederholt gab es
Verletzungen und Sachschäden. Um die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Fahr-
dienstes und Fahrausweisprüfdienstes, Ser-
vicemitarbeiter, Fahrgastbetreuer und Fahr-
zeugbegleiter zu unterstützen, hat die Bran-
che ÖPNV/Bahnen der VBG Präventionspro-
jekt zur Reduzierung von Übergriffen durch
Betriebsfremde auf Beschäftigte in Ver-
kehrsunternehmen durchgeführt. 

Im Rahmen dieses Präventionsprojektes
entstanden: 
❱ die Berufsgenossenschaftliche Informati-

on „Präventionsmaßnahmen gegen Über-

griffe Dritter in Verkehrsunternehmen“ 
(BGI 5039), 

❱ Seminare für Führungskräfte von Mitglieds-
unternehmen, in denen Ursachen für die
Gewalt gegen Mitarbeiter erläutert, mögli-
che Maßnahmen diskutiert und Wege be-
schrieben werden, um betriebliche Kon-
fliktprävention an Arbeitsplätzen in Ver-
kehrsunternehmen zu betreiben,

❱ ein Training zur Ausbildung betrieblicher
Moderatoren. 

Das computergestützte Trainingsprogramm
(kurz: CBT = Computer-based Training) „Es
geht auch anders – Konfliktbewältigung in
Bahn und Bus“ ist das neueste Ergebnis im
Rahmen des Präventionsprojektes zur Redu-

zierung von Arbeitsunfällen durch Übergriffe
Betriebsfremder.

Realitätsnahe betriebliche Weiterbildung 
Das Trainingsprogramm ist mit Beispielen aus
dem Fahrdienst realitätsnah gestaltet. Es soll
in der betrieblichen Weiterbildung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Fahr- und
Fahrausweisprüfdienstes in ÖPNV-Unterneh-
men, sowie von Servicemitarbeitern, Fahr-
gastbetreuern und Fahrzeugbegleitern in Ei-
senbahnunternehmen eingesetzt werden
und die ausgebildeten Moderatoren bei be-
trieblichen Seminaren zur Konfliktprävention
effektiv unterstützen. Die innerbetrieblichen
Schulungen können durch das CBT effektiver
genutzt und zeitsparender geplant werden.

An Arbeitsplätzen im
Fahrdienst von Ver-
kehrsunternehmen
eskalieren immer wie-
der Konflikte. Die VBG
qualifiziert Moderato-
ren, die im Unterneh-
men Beschäftigte schu-
len können, um prä-
ventiv tätig zu werden.
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Qualifizierungsangebot der VBG 
Seit 2005 werden Moderatoren in Semina-
ren der VBG-Branche ÖPNV/Bahnen befä-
higt, verhaltenspräventive Maßnahmen zur
Reduzierung von Konflikten zu vermitteln.
Sie erhalten eine fundierte Ausbildung zu
Themen wie zum Beispiel Gewaltentste-
hung, Konfliktbewältigung, Kommunikation.
Seit 2010 ist auch die Einweisung in die com-
putergestützte Arbeit mit dem CBT Bestand-
teil dieser Moderatorenausbildung. Die Mo-
deratorenseminare wurden dafür auf fünf Ta-
ge ausgedehnt.

Die bereits ausgebildeten Moderatoren
werden in eigens für sie konzipierten Work-
shops mit dem Programm und dessen Nut-
zung vertraut gemacht. 

Möglichkeiten betrieblicher Umsetzung 
Eine innerbetriebliche Ausbildung von Mo-
deratoren, wie vom Präventionsprojekt
Stresspräventionstraining bekannt, ist we-
gen der komplexen Thematik – die aus der
Vermittlung von Grundwissen über Konflikt-
entstehung und -bewältigung sowie Infor-
mation über die Nutzung des CBT besteht –
schwierig umzusetzen. Das CBT soll die aus-
gebildeten Moderatoren bei der betriebli-
chen Umsetzung unterstützen. Es kann
nicht die Ausbildung von Moderatoren und
die qualifizierte Schulung in den Unterneh-
men durch die Betriebe selbst ersetzen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die
betriebliche Weiterbildung zur Konflikt -
bewältigung im Unternehmen zu gestalten:
vom ausschließlichen Einsatz des compu-
tergestützten Trainings bis zur Seminar -
gestaltung ohne Computer anhand des
 Moderatorenhandbuches mit Folien, Ar-
beitsblättern, Gruppenarbeiten und Rol-
lenspielen. Wie die Weiterbildung gestaltet
wird, hängt von den Vorgaben des Unter-
nehmens ab. 

CB-Training plus Moderation 
Empfohlen wird, Elemente des computerge-
stützten Trainings und der Moderation mit-
einander zu verbinden. Der Moderator sollte
das computergestützte Training gezielt zur
Unterstützung der Weiterbildung einsetzen,
nicht aber als alleiniges Medium verwen-
den. Dabei können sich Vortrag, Dialog, Dis-
kussion der Teilnehmer mit Gruppenarbeit
und Elementen aus dem computergestütz-
ten Training sinnvoll ergänzen. 

Die Aufgaben im CB-Training stehen auch
in Form von Arbeitsblättern zur Verfügung.
Für  Gruppenarbeiten sind sie effektiver, da
sich hierdurch leichter eine Diskussion unter
den Teilnehmern anregen lässt. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Für den Einsatz im Seminar sollte eine Schu-
lungsumgebung vorhanden sein, in der je-
dem Teilnehmer ein PC mit dem Lernpro-
gramm zur Verfügung steht. Dadurch wird
gewährleistet, dass die interaktiv gestalte-
ten Inhalte von jedem Lernenden selbst be-
arbeitet werden und sein Verhalten und sei-
ne Einstellungen in diese Bearbeitung ein-
fließen. Jeder Teilnehmer erhält dann ein in-
dividuelles Feedback zu den bearbeiteten
Programmteilen.

Ohne eine solche Schulungsumgebung
können Teile des computergestützten Trai-
nings auch mittels Rechner und Beamer ein-
gesetzt werden. Allerdings steigt dann der
zeitliche Aufwand für die Vorbereitung. Die
Weiterbildung sollte als theoretischer Unter-
richt mit Unterstützung durch das CBT durch-
geführt werden. Der Moderator muss vorab
unter anderem festlegen, wie und durch wen
die einzelnen Aufgaben des computerge-
stützten Trainings bearbeitet werden. 

Die Zahl der Teilnehmer richtet sich nach
dem Seminarkonzept. Angesichts der Inhal-
te, der Trainings- und Übungsanteile und der

❱ Infos
❱ BG-Information „Präventionsmaß-

nahmen gegenüber Dritten in Ver-
kehrsunternehmen (BGI 5039)

❱ Basis-Informationen zum Einsatz
des CBT „Es geht auch anders“ sind
in einem Flyer zusammengefasst. 

❱ Einen Eindruck von der Nutzerfüh-
rung und den Inhalten des CBT ver-
mittelt eine DEMO-CD-ROM. 

Die Produkte können unter www.vbg.
de/download bestellt werden. 
Seminare „Moderatorenausbildung in
Verkehrsunternehmen: Maßnahmen
bei Konflikten mit Kunden und Dritten“,
MMKV unterwww.vbg.de/Seminare,
Suchwort „Konflikte“. Kontakt: Präven-
tionsstab ÖPNV/Bahnen (Seite 8).

Das computergestützte
Training bietet verschie-
dene Möglichkeiten, wie
Beschäftigte von Ver-
kehrsbetrieben sich auf
Auseinandersetzungen
vorbereiten und Konflikte
bewältigen können.

Notwendigkeit individuellen Feedbacks soll-
te die Teilnehmerzahl nicht zu groß gewählt
werden. Findet das computergestützte Trai-
ning in einer Schulungsumgebung mit Rech-
nerausstattung statt, setzt die Anzahl der
Rechner die Grenze – eine Doppelbesetzung
der Rechner wird aus didaktischen Gründen
nicht empfohlen. Ohne Computer-Schu-
lungsraum sollte die Anzahl der Teilnehmer
auf acht bis zehn begrenzt werden, um eine
effiziente Weiterbildung und ein individuel-
les Feedback zu gewährleisten. 

Fazit
Das computergestützte Training „Es geht
auch anders – Konfliktbewältigung in Bahn
und Bus“ ist als Selbstlernmedium konzi-
piert. Es sollte aber nur im Rahmen eines Se-
minarkonzeptes mit Moderator in der be-
trieblichen Weiterbildung eingesetzt wer-
den. Der Moderator sollte eine Diskussion
anregen und lenken können und von der Be-
rufsgenossenschaft qualifiziert worden
sein. Das Gesamtkonzept bietet vielfältige
Möglichkeiten eine Weiterbildung zum The-
ma Konfliktbewältigung interessant, praxis-
nah und effizient zu gestalten. ❙ (fm)
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Sicherheitsabstand in Arbeitsstätten

Ein halber Meter kann Leben retten
In Arbeitsstätten muss der Sicherheitsabstand zwischen dort verkehrenden Fahrzeugen und festen 
Teilen der Umgebung sowie zwischen Schienenfahrzeugen auf benachbarten Gleisen mindestens 
einen halben Meter groß sein. Sonst können Mitarbeiter schwer oder gar tödlich verletzt werden.

■ Arbeitsstätten sind laut Arbeitsstättenverordnung:
❱ Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf dem Ge-

lände eines Betriebes oder einer Baustelle befinden
und die zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen
sind, und 

❱ andere Orte, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer
Arbeit Zugang haben.

Diese Orte müssen in Straßen- oder Eisenbahnunterneh-
men von der freien Strecke unterschieden werden.

Generell muss neben den Gleisen von Eisenbahnen ein
Sicherheitsraum von mindestens 0,5 Metern, neben
Straßenbahnen von mindestens 0,7 Metern eingehalten
werden – sowohl auf freier Strecke als auch in Arbeits-
stätten. Beschäftigte innerhalb des Gleisbereichs kön-
nen sich daher vor nahenden Schienenfahrzeugen in Si-
cherheit bringen. 

Der Sicherheitsraum kann je nach Fahrgeschwindig-
keit unterbrochen sein. Zudem reicht es aus, wenn der
Sicherheitsraum auf einer Seite des Gleises vorhanden
und eindeutig gekennzeichnet ist. Das gilt allerdings nur
für die freie Strecke. In Arbeitsstätten muss der Sicher-

heitsabstand durchgängig auf beiden Seiten des Gleises
eingehalten werden.

Sicherheitsraum und Sicherheitsabstand
In der Praxis werden die Begriffe Sicherheitsraum und Si-
cherheitsabstand oft verwechselt, was zu Missverständ-
nissen führen kann. Die Berufsgenossenschaftliche Vor-
schrift (BGV) D 30 „Schienenbahnen“ behandelt das
Thema „Sicherheitsabstand“ detaillierter. In Paragraf 38
ist festgelegt, wann alte Anlagen umgebaut werden müs-

sen oder ob – aufgrund früherer Regelungen – ein Be-
standsschutz besteht. 

So gilt ein seitlicher Mindestsicherheitsabstand von 0,4
Metern für Anlagen von 
❱ Eisenbahnen, die bis zum 1. Juli 1968,
❱ Straßenbahnen, die bis zum 1. April 1964, und 
❱ Materialbahnen, die bis zum 1. Dezember 1974 errich-

tet wurden.

Dieser Bestandsschutz verfällt jedoch, wenn etwa in grö-
ßerem Umfang bauliche Veränderungen in der Umge-

Eine besondere Gefährdung besteht an schlecht
einsehbaren Engstellen. 

Engstellen können lange vorhanden sein, aber
erst spät als solche identifiziert werden.

Beim Ein- und Ausfahren besteht an den 
Torstützen Unfallgefahr durch Quetschen.
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bung der Engstelle durchgeführt werden, oder wenn
Fahrzeuge mit einer größeren Breite beschafft werden.

Auch wenn ein seitlicher Sicherheitsabstand von 0,5
Metern vorhanden ist, kann man nicht davon ausgehen,
dass der Aufenthalt in diesem Bereich völlig gefahrlos
ist. Ein Versicherter, der sich während der Vorbeifahrt
von Schienenfahrzeugen dort aufhält, ist aber im Regel-
fall gegen schwere Einquetsch-Verletzungen geschützt,
wenn er sich richtig verhält – zum Beispiel, indem er sich
aufrecht mit Blickrichtung zum Schienenfahrzeug auf-
stellt und die Vorbeifahrt abwartet.

Engstellen erkennen – Schutzmaßnahmen treffen
In jüngster Vergangenheit haben sich mehrere Verkehrs-
unternehmen bei der VBG gemeldet und auf Engstellen
verwiesen, die noch nicht bekannt waren oder durch be-
triebliche Maßnahmen geschaffen und damit zu Proble-
men werden. So kann durch den Kauf neuer, breiterer
Fahrzeuge der Sicherheitsabstand örtlich einge-
schränkt werden. Auch bauliche Maßnahmen wie zum
Beispiel der Einbau eines Waschbeckens an einer Wand

neben dem Gleis oder die Montage einer Kommunikati-
onseinrichtung an einem Mast können zu erheblichen
Gefährdungen führen. 

Werden solche Engstellen bekannt, stellt sich die
Frage nach einer sicheren Verfahrensweise. An erster
Stelle sollte stehen, die Engstelle so schnell wie mög-
lich durch entsprechende Maßnahmen zu beseitigen.
Ist dies nicht möglich oder unzumutbar, so muss das
Unternehmen eine Ausnahme für diese Engstellen bei
der VBG beantragen. Neben dem Antrag muss eine Stel-
lungnahme der Betriebsvertretung eingereicht werden. 

Basiskriterien zur Beurteilung von Ausnahmeanträgen
Einerseits kann der Ausnahmeantrag bewilligt werden.
Das ist üblicherweise mit umfangreichen begleitenden
Auflagen verbunden, um die gleiche Sicherheit für die
Versicherten herzustellen. Um die Mitgliedsunterneh-
men gleich zu behandeln, kann aber auch der Antrag ab-
gelehnt und das Unternehmen aufgefordert werden, die
Engstelle mit geeigneten Maßnahmen zu beseitigen –
zum Beispiel durch einen Umbau.

Der Präventionsausschuss der VBG-Branche
ÖPNV/Bahnen hat Kriterien für die Beurteilung von Aus-
nahmeanträgen formuliert. Diese Kriterien sollen die
Gleichbehandlung der Mitgliedsunternehmen sicher-
stellen und sind die Basis für die Bearbeitung zukünfti-
ger Anträge.

Die Verantwortlichen in den Unternehmen müssen
wissen, dass sie die volle Verantwortung tragen und un-
ter Umständen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn
sie trotz fehlender Ausnahmegenehmigung eine Strecke
mit Engstelle weiter in Betrieb halten und es zu einem Ar-
beitsunfall kommt. 

In der Vergangenheit haben eine Reihe von Bahnun-
ternehmen kostengünstige Lösungen gefunden, um Ge-
fährdungen an Engstellen in ihrem Unternehmen zu ent-
schärfen. Wenn ein Unternehmen bei der Entwicklung
alternativer Lösungen Probleme hat, sollten die Verant-
wortlichen sich ohne Zögern an die zuständige Techni-
sche Aufsichtsperson wenden und die bei der VBG vor-
handene Kompetenz nutzen. Vom Präventionsstab
ÖPNV/Bahnen können sie sich beraten lassen, wie sie
Gefährdungen für ihre Beschäftigten effektiv reduzieren.

❙ (sth)

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen konnte der Sicherheits -
abstand von mindestens 0,5 Meter (bis 2 Meter über Standflä-
che) hergestellt werden. 

Der Mauervorsprung wurde als Engstelle erkannt. Im Rahmen
einer Ausnahmegenehmigung wurden besondere betriebliche
Maßnahmen auferlegt.
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Bei der Postensiche-
rung ist der Lokran-
gierführer durch die
Warnkleidung für den
Straßenverkehrsteil-
nehmer gut erkennbar.
Um die Sicherheit des
Postens und die
Betriebssicherheit zu
gewährleisten, muss
den Straßenverkehrs-
teilnehmern das Ver-
fahren der Postensi-
cherung bekannt sein.
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Bundesweite Präventionskampagne „RISIKO RAUS“ gestartet

Sicher fahren und transportieren 
Sicherung von Bahnüberwegen – eine Herausforderung in Verkehrsunternehmen

■ Im Januar 2010 startete die Präventions-
kampagne „Risiko raus“, an der sich die VBG
mit der branchenspezifischen Trägerkam-
pagne „RISIKO RAUS – sicher fahren und
transportieren im Betrieb und im Straßenver-
kehr“ beteiligt. Die Kampagne widmet sich
in den nächsten zwei Jahren verstärkt den
Themen: 
❱ Gefährdungen beim innerbetrieblichen

Transport und Verkehr
❱ Gefährdungen bei der Arbeitstätigkeit im

öffentlichen Straßenverkehr
❱ Gefährdungen auf Arbeitswegen im öffent-

lichen Straßenverkehr

Detaillierte Informationen zu den Aktionsan-
geboten der VBG sind auf der zentralen Infor-
mationsplattform für die VBG-Trägerkam-
pagne  www.vbg.de/risiko-raus zu finden. 

Für die Branche ÖPNV/Bahnen der VBG
liegt ein Schwerpunkt der Kampagne im „Si-
cherheitsgerechten Verhalten an Bahnüber-
wegen im nichtöffentlichen Verkehr und an
Bahnüberwegen (BÜW) bei Werks- und In-
dustriebahnen“. 

Auch in abgeschlossenen Werksbereichen
treffen Schienenfahrzeuge und Straßenver-
kehrsteilnehmer aufeinander. Je nach Ver-
kehrsdichte und Wegeführung ergeben sich
unterschiedliche Anforderungen an die
Bahnüberwege. Diese müssen in jedem Fall
so gestaltet sein, dass die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer gewährleistet ist. Dazu sind
technische, organisatorische und verhal-
tensbezogene Maßnahmen in beiden sich
kreuzenden Verkehrsbereichen nötig. 

Die Verantwortlichen 
Festlegung, Durchführung und Kontrolle die-
ser Maßnahmen im Eisenbahnbereich sind
Sache des Anschlussinhabers beziehungs-
weise seines Eisenbahnbetriebsleiters (EBL)
oder Anschlussbahnleiters (ABL). Der
Werksinhaber oder seine Bevollmächtigten
haben die straßenseitige Verkehrssiche-
rungspflicht des Bahnüberweges. Da die Si-
cherungsmaßnahmen von Straße und Schie-
ne ineinander greifen, müssen sie zwingend
zwischen den Verantwortlichen beider Be-
reiche abgestimmt werden.

Verkehrsregelung festlegen
Anders als bei Bahnübergängen im öffentli-
chen Verkehrsraum gelten bei Bahnüberwe-
gen auf einem Betriebsgelände nur wenige Re-
geln. Die Gründe dafür liegen in den Besonder-
heiten des innerbetrieblichen Werkverkehrs:
❱ In geschlossenen Werkbereichen hat nur

ein eingeschränkter Personenkreis Zu-
gang. 

❱ Es wird in der Regel langsamer gefahren
als im öffentlichen Verkehrsraum. 

❱ Durch den kontrollierten Zugang besteht
die Möglichkeit der Einflussnahme auf
den am Verkehr beteiligten Personenkreis. 

Da in geschlossenen Werk- und Industriege-
länden (Privatgelände mit Zugangskontrolle)
kein öffentlicher Verkehr stattfindet, ist die
Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht gültig.
Jedoch kommt der Regelung des innerwerkli-
chen Verkehrs eine besondere Bedeutung
zu. Das Unternehmen ist verpflichtet, Rege-
lungen zu treffen. Es empfiehlt sich daher
die Regelungen der StVO zu übernehmen.
Das schließt deren richtige Anwendung ein.



Die Übersicht an Bahnüberwegen ist der wesentliche Faktor für
das sichere Befahren durch die Verkehrsteilnehmer.
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Die Beschilderung 
an den Zufahrten der
Werksbereiche muss
für den Straßen -
verkehrsteilnehmer
eindeutig sein und
sollte nicht mehr als
drei unterschiedliche
Informationen ent -
halten. Diese Anfor -
derungen sind auch in
Hafengebieten umzu-
setzen, für die ansons-
ten die Regelungen
der BÜW-Sicherung
nicht gelten.

Darüber hinaus gilt an Bahnüberwegen der
Regelgrundsatz dass diese nicht technisch
gesichert sind. Im Wesentlichen sind drei
Kriterien zu beachten: 
❱ Übersicht am Bahnüberweg als Kernele-

ment der nicht technischen Sicherung.
Der Verkehrsteilnehmer soll das sich nä-
hernde Eisenbahnfahrzeug in einem Ab-
stand erkennen, in dem das langsamste
Bemessungsfahrzeug den Bahnüberweg
noch räumen und das schnellste noch
davor zum Stehen kommen kann. Bahn-
überwege auf dem Werksgelände sollten
beschildert und nach Möglichkeit mit
Warnsignalen gekennzeichnet sein. Wich-

tig ist auch, dass die Verkehrsteilnehmer
den Überweg frei einsehen können. In
der VDV-Schrift 362 “Bahnüberwege in
abgeschlossenen Werksbereichen (In-
dustriegebieten, Hafengebieten)“ sind
entsprechende Berechnungsverfahren zu
finden.

❱ Kennzeichnung der Bahnüberwege. Alle
Straßenverkehrsteilnehmer müssen die
Kreuzung an BÜW rechtzeitig erkennen
können. Dazu braucht es die richtige Be-
schilderung und ein freies Sichtfeld zum
Erkennen der Beschilderung. Zusätzliche
kommen Warnsignale als „aufmerksam-
keitsstärkende Maßnahmen“ in Frage. 

❱ Regelgerechtes Verhalten am Bahnüber-
wegen. Lokrangierführer (Lrf ) und Stra-
ßenverkehrsteilnehmer müssen den
Bahnüberweg mit der gebotenen Aufmerk-
samkeit befahren und sich regelgerecht
verhalten. Dies ist ein schwer umzusetzen-
des Kriterium. Beide Personengruppen –
Straßenverkehrsteilnehmer und Lrf – müs-
sen informiert und für Gefährdungen sen-
sibilisiert werden. Da die Mehrzahl der Un-
fälle durch regelwidriges Verhalten der Ver-
kehrsteilnehmer verursacht wird, sind Un-
terweisungen beider Zielgruppen beson-
ders wichtig. ❙ (kr)

❱ Infos
❱ Detailliertere Informationen finden

Sie im warnkreuz SPEZIAL Nr. 42
„Kreuzungsbereich Schiene –
Straße: Sicherung von Bahnüber-
wegen bei Werks- und Industrie-
bahnen“,  www.vbg.de; Suchwort:
warnkreuz SPEZIAL Nr. 42

❱ VDV Schrift Nr. 362 „Bahnüberwege
in abgeschlossenen Werksberei-
chen (Industriegebieten, Hafenge-
bieten)“; www.vdv.de/publikatio-
nen/datenbank.html

❱ Information zur VBG-Trägerkampa-
gne Risiko-raus:
www.vbg.de/risiko-raus

Treffen in Hamburg

Branchenforum ÖPNV/Bahnen

Am 26. Oktober 2010 findet das erste Branchenforum ÖPNV/Bah-
nen im Hotel Hafen Hamburg statt. Das Thema  lautet „Übergriffe
Dritter und Gewaltprävention in Verkehrsunternehmen“. 

Neben Informationen zur Gewaltentwicklung sollen technische
und verhaltensbasierte Maßnahmen zur Prävention vorgestellt
werden.

Das Forum richtet sich an Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, Betriebsärzte, Betriebs- und Personalräte von Verkehrs-
unternehmen, Vertreter der Sozialpartner und staatlicher Gremien
sowie Interessierte.

Das detaillierte Programm wird ab Mai 2010 unter
www.vbg.de/forum.oepnv-bahnen zur Verfügung stehen.
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Branche ÖPNV/Bahnen in der VBG-Selbstverwaltung

Kontinuität im Umbruch
Nach vollzogener Fusion von VBG und BG BAHNEN zum 1. Januar 2010 haben sich 
am 27. und 28. Januar die VBG-Selbstverwaltungsgremien neu konstituiert. 

■ Die Interessen und Belange von Mitgliedern und Versicherten der
Branche ÖPNV/Bahnen in der VBG-Selbstverwaltung werden auch
zukünftig von Vertretern aus diesem Bereich repräsentiert. Zur Aus-
gestaltung und Begleitung der branchenspezifischen Präventionsar-
beit ist ein Präventionsausschuss für die Branche ÖPNV /Bahnen
eingerichtet worden. Die Branchenvertreter waren bereits in der

Selbstverwaltung der BG BAHNEN tätig, so dass eine kontinuierliche
Fortführung der branchenbezogenen Präventions- und Rehabilitati-
onsarbeit gesichert ist. Die Vertreter im Vorstand und in der Vertreter-
versammlung werden in verschiedenen Ausschüssen, zum Beispiel
im Finanz- und Satzungsausschuss, mitarbeiten und die Belange der
Branche ÖPNV/Bahnen in die Beratungen einbringen.                   ❙ (jg)

Vertreter der Branche ÖPNV/Bahnen

                                                 Versichertenseite                                       Arbeitgeberseite
im Vorstand:                         Stefan Heimlich                                           Hilmar 
                                                                                                                           Schmidt-Kohlhas

                                                 

                                                 
                                                 
                                                 Klaus Felsmann                                           Gisbert 

                                                                                                                     Schlotzhauer

Präventions-                         Rolf Schröder                                               Ulrich Sieg 
ausschuss:                            (altern. Vors.)                                                (Vorsitzender)

Ihre Ansprechpartner: 
Präventionsstab:                
Branche ÖPNV/Bahnen    Holger Kähler
                                                 (Leiter)

Impressum
VBG – Ihre gesetzliche
Unfallversicherung
Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg
Produkt-Nr.: 01-05-5112-7

www.vbg.de, 
Suchwort „Spezial
ÖPNV/Bahnen“. 
Anmeldung zur Infomail: 
vbg.de/sicherheitsreport

Kontakt
VBG – Ihre gesetzliche 
Unfallversicherung –
Präventionsstab 
ÖPNV/Bahnen
Fontenay 1a
20354 Hamburg
Tel.: 040 23656 - 395
Fax: 040 23656 - 178
E-Mail: bv.hamburg@vbg.de
www.vbg.de/oepnv-bahnen

Das Team im Präventionsstab ÖPNV/Bahnen:
Holger Kähler:         Grundsatzfragen
Klaus Gaik:              Straßenbahnen, Seminare ÖPNV/Bahnen
Frank Hennig:         Eisenbahnen
Andreas Mahr:        Linienbusse
Frank Wagner:         Seilbahnen, Seilschwebebahnen, Schlepplifte
Jörg Weymann:       GDA ÖPNV/Bahnen, Elektrotechnik Bahnen


	Titel
	Neues Computer-based Training
	Sicherheitsabstand in Arbeitsstätten
	Präventionskampagne "Risiko raus" gestartet
	Branche ÖPNV/Bahnen in der VBG-Selbstverwaltung


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU (wdv-Distiller Einstellungen fuer Standard PDFs. Diese Einstellungen sind darauf optimiert, dass die Datei eine moeglichst geringe Groesse hat; trotzdem die Darstellung der Bilder gut ist. Diese Einstellung sollte immer bei PDFs fuer Kunden verwendet werden. Kompatibel ab Distiller Version 6.x ***** Stand: 23.11.2009)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


